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Die bestehende Gewerbeabfallverord-
nung, die 2017 neugefasst worden war, 
wurde einer Evaluierung (veröffentlicht 
als UBA-Texte 47/2023) unterzogen. 
Dabei zeigte sich, dass die angestrebten 
Ziele nicht im gewünschten Umfang er-
reicht wurden. So wurden z.B. beste-
hende Recyclingpotenziale für gewerb-
liche Siedlungsabfälle und Bau- und Ab-
bruchabfälle nicht hinreichend genutzt. 
Denn nach den Sortieranalysen sind ge-
mischte gewerbliche Siedlungsabfälle 
zu 27 Masseprozent stofflich verwert-
bar; sie werden aber derzeit nur zu vier 
Masseprozent recycelt. Auch bei der 
Durchsetzung der getrennten Samm-
lung werden die Ziele nicht erreicht. 

Die Ursachen liegen nach den Er-
kenntnissen des Umweltbundesamtes 
einerseits an der unzureichenden Um-
setzung seitens der Abfallerzeuger und 
-besitzer, andererseits auch an unklaren 
Formulierungen im Verordnungstext 

sowie an Defiziten im behördlichen 
Vollzug.

Geplante Änderungen im 
Überblick
Der Verordnungsentwurf (GewAbfV-E) 
sieht insbesondere folgende Änderungen 
vor:
∎ Die Einführung einer Kennzeich-

nungspflicht für Sammelbehälter soll 
die getrennte Sammlung der Abfälle 
an der Anfallstelle stärken. 

∎ Die Vorbehandlung von gemischten 
Siedlungsabfällen wird durch die Ein-
schränkung der hintereinanderge-
schalteten Vorbehandlungen auf ma-
ximal zwei Anlagen sowie der Strei-
chung der bisherigen Ausnahmerege-
lung von der Vorbehandlungspflicht 
stringenter gefasst.

∎ Die behördliche Überwachung soll 
vereinfacht werden; Überwachungs-
pläne sollen eine Mindestzahl an Kon-
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INHALT Gewerbeabfallverordnung: 
Novellierung befindet sich 
in Vorbereitung
Das Bundesumweltministerium (BMUV) hat Ende April einen Referentenent-
wurf zur Novellierung der „Verordnung über die Bewirtschaftung von gewerb-
lichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen“ (Ge-
werbeabfallverordnung – GewAbfV) vorgelegt und den beteiligten Kreisen zur 
Anhörung zugeleitet. Unter Einbeziehung der Ergebnisse dieser Stellungnah-
men soll der Entwurf fortentwickelt und im Herbst das Gesetzgebungsverfah-
ren eingeleitet werden. Begründet wird die geplante Überarbeitung der Gewer-
beabfallverordnung mit Defiziten in den bestehenden Regelungen. Durch die 
Novellierung sollen die Regelungen vollzugstauglicher gestaltet und gleichzei-
tig die behördliche Überwachung vereinfacht werden.
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